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A K A D E M I E
Blaulicht

Die Aufgaben einer Feuerwehrkom-
mandantin, eines Feuerwehrkom-
mandanten sind äußerst umfang-
reich, ebenso ihre / seine Verantwor-
tung gegenüber der Mannschaft, der 
Bevölkerung, aber auch den gesetzli-
chen Bestimmungen.
Mit der „BLAULICHT-Akademie“ 
wollen wir in den kommenden Aus-
gaben über die Rechtslage und die 
korrekte Ausübung der Funktion 
aufklären, insbesondere im Hinblick 
auf die kommenden Wahlen in den 
Feuerwehren und Betriebsfeuerweh-
ren, die ja zwischen dem 1. Novem-
ber 2016 und dem 30. Juni 2017 
stattfinden müssen. Hier wird es in 
vielen Wehren zum Wechsel des 
Kommandos kommen, so dass wir 
auch die kommende Führungsriege 
auf ihre wichtige Amtsführung vor-
bereiten wollen.
Es freut mich, dass die Redaktion 
hierfür praxiserprobte Fachautoren 
aus den Reihen der Bereichsfeuer-
wehrkommandanten und der Beauf-
tragten des LFV Steiermark gewin-
nen konnte. 
Nach diesem Einführungsartikel 
über „Rechtliche Rahmenbedingun-
gen für die Funktion des Feuerwehr-
kommandanten“ von BR Mag. Dr. 
Gerhard Strobich sind noch folgende 
Beiträge geplant:

Juli-Ausgabe:
 OBR Gerhard Sampt: 
 „Einberufung und Durchführung 

einer Wehrversammlung“ 

August-Ausgabe:
 OBR Gerhard Sampt: 
 „Einberufung und Durchführung 

einer Wahlversammlung“ 

September-Ausgabe:
 ABI d.V. Mag. Dr. Peter Fürnschuß:
  „Aufgaben des Kommandanten“ 

Oktober-Ausgabe:
 BR d.LFV Michael Jost: 
 „Aufgaben des Schriftführers“

November-Ausgabe:
 LFR Engelbert Huber: 
 „Aufgaben des Kassiers und der 
 Kassenprüfer“

Nach Abschluss dieser Serie haben die 
aktiven und die künftigen Komman-
dantinnen und Kommandanten ein 
„Handbuch“ zur Verwendung, das sie 
über ihre Pflichten und Rechte in allen 
Belangen ihres umfangreichen Betäti-
gungsfeldes aufklärt.
Es empfiehlt sich daher, die Beiträge der 
Zeitschrift zu entnehmen und in einem 
Ordner als „Handbuch für Feuerwehr-
kommandanten“ zu sammeln.
Für die kommenden Wahlen wünsche ich 
schon jetzt ein gutes Gelingen, gilt es 
doch für die verantwortungsvolle Funk-
tion des Feuerwehrkommandanten / der 
Feuerwehrkommandantin die besten 
Kräfte zu sichern.  Nur so kann sich das 
Feuerwehrwesen, als größte und älteste 
Bürgerinitiative unseres Landes, wirk-
sam behaupten und ihre Schlagkraft 
zum Wohle der Bevölkerung vermehren.

Gut Heil!

Hand
für denbuch

FWPRÄS Albert Kern
Landesfeuerwehrkommandant 

der Steiermark

Teil 1Feuerwehrkommandanten
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l  TEIL 1 – Handbuch für Feuerwehrkommandanten
A K A D E M I E

Blaulicht

Es ist vermutlich der Traum vieler Mädchen und Bu-
ben, einmal Kommandant(in) einer Feuerwehr spielen 
zu dürfen. Wenn jedoch solche Kinder oder Jugendli-
che in eine Feuerwehr eintreten, erkennen sie sehr 
schnell, dass zwischen Traum und Realität Welten lie-
gen und die Ausübung einer Kommandantenfunktion 
mit der Übernahme von vielen Pflichten und großer 
Verantwortung verbunden ist. 

Durchleuchtet man das rechtliche Umfeld des Feuer-
wehrwesens, dann stellt man fest:

•  Aufgrund der Bestimmungen des Österreichischen 
Bundesverfassungsgesetzes sind die einzelnen Bun-
desländer für die gesetzliche Regelung der Feuer- und 
Gefahrenpolizei zuständig.

• Der Landesgesetzgeber (Steiermärkischer Landtag) 
hat zur Regelung der Feuer- und Gefahrenpolizei in 
der Steiermark zwei Gesetze erlassen:

 – Steiermärkisches Feuer- und Gefahrenpolizeigesetz 
vom 13.12.2011

 – Steiermärkisches Feuerwehrgesetz vom 13.12.2011

• Der Landesfeuerwehrverband hat eine auch für die 
Freiwilligen Feuerwehren geltende Dienstordnung 
beschlossen und es wurde die aktuelle novellierte 
Dienstordnung von der Steiermärkischen Landesre-
gierung am 03.12.2015 genehmigt. 

ZUM STEIERMÄRKISCHEN FEUER- UND 
GEFAHRENPOLIZEIGESETZ
Dieses Gesetz könnte man als Organisationsgesetz für 
das Feuer- und Gefahrenpolizeiwesen in der Steiermark 
bezeichnen. Es ist daher auch nicht weiter verwunder-
lich, dass in diesem Gesetz im Speziellen auf die Funkti-
on des Feuerwehrkommandanten nicht eingegangen 
wird. 

ZUM STEIERMÄRKISCHEN FEUERWEHRGESETZ
Dies ist im Wesentlichen ein Ausführungsgesetz, mit 
dem die Grundzüge des Feuerwehrwesens in der Steier-
mark festgelegt werden. 
Dieses Gesetz nimmt in den §§ 7 und 8 Bezug auf die 
Funktion der Feuerwehrkommandantin bzw. des Feuer-
wehrkommandanten. 

Im § 7 lautet es: 
1)
Organe der Freiwilligen Feuerwehr sind: 

 1. die/der FwKdt, 
 2. die/der FwKdtStv,
 3. der Feuerwehrausschuss, 
 4. die Wehrversammlung 
 5. sowie die Wahlversammlung
Im Absatz 2 ist ausgeführt, dass dem Feuerwehraus-
schuss als stimmberechtigte Mitglieder angehören: 

1. die/der FwKdt,
2. die/der FwKdtStv
3. sowie weitere Mitglieder.

Zu den Aufgaben wird im § 8 des Steiermärkischen Feu-
erwehrgesetzes ausgeführt:
Der/Dem FwKdt obliegt die Führung und Vertretung 
der Freiwilligen Feuerwehr. Ihr/Ihm obliegen die laufen-
de Geschäftsführung der Freiwilligen Feuerwehr und die 
Durchführung der Beschlüsse des Feuerwehrausschusses 
und der Wehrversammlung, die von ihr/ihm einberufen 
werden. Die/Der FwKdtStv ist auch außerhalb der Fälle 
des Abs. 7 Vorgesetzte/Vorgesetzter aller nicht gewähl-
ten Feuerwehrmitglieder und in dieser Funktion an die 
Anordnungen der/des FwKdt gebunden. Die/Der 
FwKdt hat für die Einsatzbereitschaft und Leistungsfä-
higkeit der Freiwilligen Feuerwehr Sorge zu tragen und 
ist der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister für die 
Schlagkraft der Feuerwehr verantwortlich. Die Mitglie-
der der Freiwilligen Feuerwehr und des Feuerwehraus-
schusses haben die/den FwKdt bei der Durchführung 
ihrer/seiner Aufgaben zu unterstützen.

Abs. 7 lautet: 
Im Falle der vorzeitigen Beendigung der Funktionsperi-
ode der/des FwKdt oder im Falle ihrer/seiner sonstigen 
Verhinderung erfolgt die Führung und Vertretung der 
Feuerwehr nach folgender Reihenfolge: 

1. Feuerwehrkommandantstellvertreter, 
2. Zugskommandantin/Zugskommandant   

nach Dienstgrad,
3. Gruppenkommandantin/Gruppenkom-
 mandant nach Dienstgrad,
4. ranghöchstes aktives Feuerwehrmitglied.

Der Absatz 8 des § 8 des Feuerwehrgesetzes lautet: 
Die/Der FwKdt hat, ausgenommen die/den FwKdtStv, 
die Mitglieder des Feuerwehrausschusses zu ernennen 
und abzuberufen. 

Was folgt daraus:
1)
Auch das Steiermärkische Feuerwehrgesetz trifft keine 
genaue Auflistung der Aufgaben eines Feuerwehrkom-
mandanten/einer Feuerwehrkommandantin.
2)
Abgesehen davon, dass im Absatz 8 des § 8 ausgeführt 
wird, dass der Feuerwehrkommandant die Mitglieder des 
Feuerwehrausschusses zu ernennen bzw. abzuberufen 
hat, heißt es nur sehr allgemein, dass dem Kommandan-
ten die laufende Geschäftsführung der Freiwilligen Feu-
erwehr und die Durchführung der Beschlüsse des Feuer-
wehrausschusses und der Wehrversammlung obliegt. 
Was sich so harmlos liest, bedeutet jedoch einen nahezu 
umfassenden Aufgaben- und Verantwortungsbereich.

3) Zur Dienstordnung:
Nach den Bestimmungen des Landesfeuerwehrgesetzes 
hat der Landesfeuerwehrverband eine Dienstordnung 
zur Regelung des Feuerwehrbetriebes zu erlassen. 

Rechtliche Rahmenbedingungen 
für die Funktion des Feuerwehrkommandanten

BR MAG. DR. GERHARD STROBICH
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Handbuch für Feuerwehrkommandanten – TEIL 1  l  
A K A D E M I E

Blaulicht

Die aktuelle novellierte Dienstordnung wurde vom au-
ßerordentlichen Landesfeuerwehrtag am 19.11.2015 be-
schlossen und von der Steiermärkischen Landesregie-
rung am 03.12.2015 genehmigt. 
Untersucht man nun diese Dienstordnung nach den 
Aufgaben des Feuerwehrkommandanten, dann findet 
man diese im § 9 aufgelistet, wo es lautet: 
Dem Feuerwehrkommandanten obliegen neben den in 
§ 8 Abs. 1. dieser Dienstordnung und 8 StFWG aufge-
zählten Aufgaben noch insbesondere:
 

1. die Beförderung von Feuerwehrmitgliedern gemäß 
den Bestimmungen des 7. Teiles;

2. Vollziehung der Bestimmungen über Verlust und 
Aberkennung von Dienstgraden gemäß § 7;

 
3. Kontakt mit den zuständigen Behörden, den Or-

ganen der öffentlichen Sicherheit, mit anderen 
Einsatzorganisationen und mit den für das Funk-
tionieren der Gemeinschaft erforderlichen Orga-
nisationen zu halten;

 
4. Vorsitz in den Sitzungen des Feuerwehrausschusses 

und der Wehrversammlung;
 
5. Unterfertigung aller ausgehenden Schriftstücke 

gemeinsam mit dem Schriftführer;
 
6. Unterfertigung aller Schriftstücke, welche die Ver-

mögensverwaltung betreffen, gemeinsam mit dem 
Kassier;

7.  Umsetzung der Beschlüsse und Weisungen des 
Bereichsfeuerwehrverbandes und des Landesfeu-
erwehrverbandes.

§ 9 Abs. 2 lautet:

Darüber hinaus hat der Feuerwehrkommandant alle 
Angelegenheiten zu besorgen, die nicht durch das 
StFWG oder die Dienstordnung ausdrücklich einem 
anderen Organ zugewiesen werden. 

Was daraus folgt:
Die Erfüllung der Aufgaben, die im § 9 Abs. 1 der 
Dienstordnung genannt werden, sollte im Grunde ge-
nommen allen Feuerwehrmitgliedern bewusst sein. 

Hier wird seitens des Verfassers dieses Artikels darauf 
hingewiesen, dass ein Feuerwehrkommandant auch alle 
ausgehenden Schriftstücke gemeinsam mit dem Schrift-
führer zu unterfertigen hat; nur so ist die volle Kenntnis 
des Schriftverkehrs möglich.

Ferner hat nach Ziffer 6 der Feuerwehrkommandant alle 
Schriftstücke, welche die Vermögensverwaltung betreffen, 
gemeinsam mit dem Kassier zu unterfertigen. Hier wurde 
in der jüngsten Vergangenheit wiederholt festgestellt, dass 
diese Bestimmung vielfach nicht eingehalten wird. Es ist 
unzulässig, dass ein Feuerwehrkommandant oder ein Feu-
erwehrkassier alleine für ein Sparbuch oder ein Konto der 
Feuerwehr zeichnungsberechtigt sind. Hier ist immer die 
gemeinsame Unterfertigung nötig, dies ist das einfachste 
und effektivste Kontrollsystem in allen finanziellen Ange-
legenheiten; wenn diese Bestimmung eingehalten wird, 
kann am wenigsten Missbrauch erfolgen. 

Abgesehen von diesen Bestimmungen in Absatz 1 gibt 
es jedoch eine sehr pauschale Formulierung im § 9 Ab-
satz 2 der Dienstordnung, wonach der Feuerwehrkom-
mandant alle Angelegenheiten zu besorgen hat, die nicht 
durch das Steiermärkische Feuerwehrgesetz oder die 
Dienstordnung ausdrücklich einem anderen Organ zu-
gewiesen werden.

Damit sind wir beim Kern der Sache, weil sich diese Be-
stimmung auch mit dem wesentlichen Inhalt des § 8 des 
Steiermärkischen Feuerwehrgesetzes deckt. 

Mit Ausnahme der wenigen Aufgaben, die im Steier-
märkischen Feuerwehrgesetz dem Ausschuss und der 
Wehrversammlung zugewiesen werden, ist der Feuer-
wehrkommandant für alle (anderen) Dinge, die die 
Feuerwehr betreffen, verantwortlich. 

Das bedeutet, dass ein Feuerwehrkommandant „viel 
Macht“, aber noch mehr Verantwortung hat. 
Bedenkt man, dass die Ausschussmitglieder, ebenso wie 
der Kassier und der Schriftführer, vom Feuerwehrkom-
mandanten ernannt werden, aber auch abberufen werden 
können, dann gelangt man zu dem Ergebnis, dass ein 
Feuerwehrkommandant missliebige Ausschussmitglieder 
aus dem Ausschuss abberufen könnte, was wiederum be-
deutet, dass der Feuerwehrausschuss aus Feuerwehrmit-
gliedern gebildet werden kann, die die Meinung des 
Feuerwehrkommandanten teilen.

Somit bleibt als einziges Organ der Freiwilligen Feuer-
wehr, auf welches ein Feuerwehrkommandant keinen di-
rekten Einfluss nehmen kann, die Wehrversammlung.
Die Formulierung „dem Feuerwehrkommandanten ob-
liegt die laufende Geschäftsführung der Freiwilligen 
Feuerwehr“ ist umfassend. Der Feuerwehrkommandant 
ist der einzige Manager, der die Feuerwehr nach außen 
hin vertritt, und zwar in allen Bereichen.
Bei Rechtsgeschäften
 

1.  gegenüber Behörden, 
2.  gegenüber anderen Feuerwehren, 
3.  gegenüber anderen Einsatzorganisationen,
4.  gegenüber der Allgemeinheit.

 
Man sollte sich dessen bewusst sein, dass die Verantwor-
tung des Feuerwehrkommandantstellvertreters nur dann 
zum Tragen kommt, wenn der Feuerwehrkommandant 
verhindert ist oder eben seine Funktion nicht mehr aus-
übt (oder ausüben kann). 
Eine Teilung des Aufgabenbereiches ist grundsätzlich 
vom Gesetz nicht vorgesehen, es ist mehr als fraglich, ob 
im Falle der Aufteilung von einzelnen Aufgabengebieten 
zwischen Feuerwehrkommandant und Feuerwehrkom-
mandantstellvertreter der Feuerwehrkommandant für 
übertragene Aufgaben aus der Verantwortlichkeit entlas-
sen werden kann. Dies scheint nach dem Wortlaut des 
Gesetzes nicht möglich zu sein. 

Es muss daher jedem, der die Funktion eines Feuerwehr-
kommandanten anstrebt, bewusst sein, dass er im We-
sentlichen auch der Hauptverantwortungsträger einer 
Feuerwehr ist. 
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4    l   06-2016  BLAULICHT-AKADEMIE

A K A D E M I E
Blaulicht

1.  In zivilrechtlicher Hinsicht, insbesondere dann, 
wenn es um Schadenersatzfragen geht, wird eine 
direkte Verantwortlichkeit des Feuerwehrkom-
mandanten eher nicht zum Tragen kommen, rein 
theoretisch könnte dann, wenn Schadenersatzan-
sprüche von außenstehenden Personen nach dem 
Amtshaftungsgesetz abgewickelt werden, ein 
schadenersatzpflichtiger Rechtsträger beim Ver-
antwortlichen der Feuerwehr regressieren; es ist 
dem Verfasser dieses Artikels jedoch kein Fall be-
kannt, wonach in den letzten Jahren derartige Re-
gressansprüche von einem Rechtsträger gegenüber 
einem Feuerwehrorgan geltend gemacht worden 
wären. 

2.  Die strafrechtliche Verantwortlichkeit ist in der 
österreichischen Rechtsordnung personenbezo-
gen. Daraus folgt, dass in strafrechtlicher Hinsicht 
die Verantwortung (und strafgerichtliche Verfol-
gung) eines Feuerwehrkommandanten dann ge-
geben sein kann, wenn er persönlich für straf-
rechtlich relevante Tatbestände verantwortlich ist. 

3.  Anders sieht es in verwaltungsstrafrechtlicher 
Hinsicht aus. Unsere  Verwaltungsgesetze sind so 
aufgebaut, dass sie bei juristischen Personen (Frei-
willige Feuerwehren sind Körperschaften öffentli-
chen Rechtes und daher juristische Personen) im-
mer auf die Person des Verantwortlichen abzielen. 

Das bedeutet, dass der Feuerwehrkommandant persön-
lich für alle jene Verwaltungsübertretungen zur Verant-
wortung herangezogen werden kann, welche die Freiwil-
lige Feuerwehr als Körperschaft öffentlichen Rechtes zu 
vertreten hat. 
Die Palette an relevanten Gesetzen ist hier naturgemäß 
sehr breit, so dass nur beispielsweise einzelne Bereiche 
genannt werden können.

•  Übertretung der Bestimmungen des Kraftfahrge-
setzes und allenfalls auch der Straßenverkehrs-
ordnung (fehlende §-57a-Überprüfung, Überla-
dung von Fahrzeugen, fehlende Verkehrszuverläs-
sigkeit von Fahrzeugen).

•  Bei der Durchführung von Veranstaltungen 
Übertretung der Gewerbeordnung.

•  Aktuell allenfalls Missachtung der Registrierkas-
senpflicht.

•  Übertretung der Bestimmungen des Jugend-
schutzgesetzes. Es ist jedenfalls unzulässig, Mit-
glieder der Feuerwehrjugend, aber auch aktive 
Mitglieder, die noch  unter die Bestimmungen des 
Jugendschutzgesetzes fallen, bei der Abhaltung 
von Veranstaltungen, aber auch allenfalls nach 
Feuerwehreinsätzen außerhalb der vom  Jugend-
schutzgesetz genannten zeitlichen Bereiche allei-
ne nach Hause gehen zu lassen. 

•  Alle sonstigen Belange, wo es erforderlich ist, 
dass eine Person nach außen hin die Haftung 
übernimmt. 

Alles in allem wäre es einfacher, die Verantwortlichkeit 
des Feuerwehrkommandanten gegenüber Gerichten 
und Behörden damit zu definieren, dass sich die Ver-
antwortung auf alle Bereiche erstreckt, die nicht aus-
schließlich personenspezifisch sind. 

Das Landesfeuerwehrgesetz nennt jedoch noch einen 
weiteren – meiner Meinung nach den wichtigsten – 
Aufgabenbereich:

Der Feuerwehrkommandant hat für die Einsatzbe-
reitschaft und Leistungsfähigkeit der Freiwilligen 
Feuerwehr Sorge zu tragen und ist dem Bürgermeis-
ter für die Schlagkraft der Feuerwehr verantwortlich. 
Der Verfasser dieses Artikels geht davon aus, dass zu 
diesem Gesetzestext Erläuterungen in keiner Weise 
erforderlich sind, man könnte dies als die feuerwehr-
spezifische Verantwortung bezeichnen. 

KONTROLLORGANE
Während es Aufgabe des Bürgermeisters ist, die Ein-
satzbereitschaft und die Leistungsfähigkeit der Feuer-
wehr (Feuerwehren) seiner Gemeinde zu überprüfen, 
obliegt es dem Ausschuss und der Wehrversammlung 
einer Freiwilligen Feuerwehr, die Erfüllung der von 
diesen Organen übertragenen Aufgaben durch den 
Feuerwehrkommandanten zu überprüfen. Hierzu die-
nen insbesondere die Entgegennahme des Jahresbe-
richtes und die Rechnungsprüfung.

Gemäß § 41 des Steiermärkischen Feuerwehrgesetzes 
übt die Aufsicht über die Feuerwehrverbände, aber 
auch über die Freiwilligen Feuerwehren als Körper-
schaften öffentlichen Rechtes die Landesregierung 
aus. 
Bei grober Verletzung oder Fortdauern der Vernach-
lässigung der Pflichten oder Verlust der Wählbarkeit 
hat die Landesregierung die/den Feuerwehrkomman-
danten oder die/den Feuerwehrkommandantenstell-
vertreter einer Freiwilligen Feuerwehr sowie die/den 
AFwKdt mit Bescheid aus der Funktion zu entlassen. 
Mit Rechtskraft der Entlassung endet die Funktion; 
eine Wiederwahl ist in diesem Fall unzulässig. 

Gemäß § 42 des Steiermärkischen Feuerwehrgesetzes 
ist der Bürgermeister verpflichtet, sich von der Ein-
satzbereitschaft und Leistungsfähigkeit der Freiwilli-
gen Feuerwehren und Berufsfeuerwehren zu überzeu-
gen und nach Anhörung der/des FwKdt die Beseiti-
gung von Mängeln mit Bescheid anzuordnen. 
Es ist Aufgabe des jeweiligen Bereichsfeuerwehrkom-
mandanten, die Einsatzbereitschaft und die Leistungs-
fähigkeit der Freiwilligen Feuerwehren seines Bezirkes 
zu überprüfen. 

ZUSAMMENFASSUNG
Die Anforderungen an Feuerwehrkommandanten sind 
nicht gering. Es handelt sich um eine wunderschöne, 
aber sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Jeder, der eine 
derartige Funktion ausüben möchte, muss sich bewusst 
sein, dass die Ausübung dieser wunderbaren Funktion 
mit sehr viel Verantwortung verbunden ist. ZU
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